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3B70/05VGLüneburgBeschlussvom23.09.2005AufenthaltserlaubnisfürRomaausdemKosovoBefristungderWirkungeneinerAusweisungRechtsquellenAufenthG25AufenthG60aFundstellenSuchworteAufenthaltserlaubnisAusreisemöglichkeitDuldung,ausländerrechtlicheKosovoRomaUnmöglichkeiteinerAusreiseLeitsatz/LeitsätzeWennesbei§25Abs.5AufenthGaufdie"Unmöglichkeit"derAusreiseankommt,kannesnichtaufdieFrageder"Zumutbarkeit"derAusreiseankommen.AuseinemlangjährigenAufenthaltinDeutschlandunddenhiesigenpersönlichenBindungenistnichtaufdieUnmöglichkeitderAusreisezuschließen.BeidemBegriffderUnmöglichkeitkommtesaufobjektiveUmständean.§25Abs.5AufenthGkannnichtalsAufwandstatbestandfürgescheiterteAsylbewerberausgelegtwerden.MitanderenWorten:DieAufenthaltserlaubniskannnurdemjenigenerteiltwerdendernichtausreisenkann,nichtaberdemjenigen,dernichtausreisenwill.AufgrundderinternationalenLageisteinemRomaausdemKosovodieAusreisedorthinnichtunmöglich.Esistrechtlichzulässig,dieEntscheidungüberdieBefristungderWirkungeinerAusweisungzurückzustellen,bisderAusländerausgereistist.IndiesemFallkannvonderAusländerbehördeimErmessenswegemitberücksichtigtwerden,obderAusländerderAusreisepflichtfreiwillignachgekommenistoderobsichsonstigeGründeergeben,dieunmittelbarvorodernachderAusreiseindasHeimatlandEinflussaufdieLängederFristhabenkönnen.AusdemEntscheidungstextGründeI.DerAntragstelleristStaatsangehörigervonSerbienundMontenegro.ErkommtausdemKosovo.NachseinemVorbringengehörterzurVolksgruppederRoma.Erkam1991nachDeutschland.SeinAsylverfahrenblieberfolglos.ErwurdeimApril2001rechtskräftigausDeutschlandausgewiesen.ImJanuar2003heirateteer,seineEhefrauhatAbschiebungsschutznach§53AusländergesetzalterFassungerhalten.ImFebruar2003beantragtederAntragstellerdieErteilungeinerAufenthaltsbefugnisunddieBefristungseinerAusweisung.DaswurdevomAntragsgegnerabgelehnt.DerAntragstellerhatnacherfolglosemWiderspruchsverfahrenKlageerhobenundbegehrtnunmehrineinemVerfahrenaufvorläufigenRechtschutzAbschiebungsschutz,daderAntragsgegnerdieRückführungnachPristinafürden29.Septembervorgesehenhat.II.DerAntragaufGewährungvorläufigenRechtsschutzesistunbegründet.Nach§123VwGOkanndasGerichteineneinstweiligeAnordnungtreffen,wenndiesnotwendigist,umwesentlicheNachteilevomAntragstellerabzuwenden.DieVoraussetzungenzurAnwendungdieserVorschriftliegennichtvor.



1.DerAntragstellerhatkeinenAnspruchaufErteilungderimKlageverfahrenerstrebtenAufenthaltserlaubnisnach§25Aufenthaltsgesetz.a)DieVoraussetzungendes§25Abs.1�4Aufenthaltsgesetzsindnichtgegeben.DerAntragsstelleristwederalsAsylberechtigteranerkannt(§25Abs.1a.a.O.),nochsindbeiihmdieVorraussetzungendes§60Abs.1a.a.O.festgestelltworden(§25Abs.2a.a.O.).AuchliegendieVoraussetzungenfürdieAussetzungderAbschiebungnach§60Abs.2,3,5oder7a.a.O.ersichtlichnichtvor(§25Abs.3a.a.O.)daAbschiebungshindernissenachdiesenVorschriftenvomBundesamtnichtfestgestelltwordensindundauchimvorliegendenFallnichtgeltendgemachtwerden.AuchdringendehumanitäreoderpersönlicheGründeodererheblicheöffentlicheInteressenerfordernnichteinen(weiteren)vorübergehendenAufenthaltdesAntragstellersinDeutschland(§25Abs.4a.a.O.).EineSondersituation,diesichdeutlichvonderLagevergleichbarerAusländerunterscheidet,liegennichtvor.b)DieVoraussetzungenzurAnwendungdes§25Abs.5Aufenthaltsgesetzsindnichtgegeben.DanachkanneinemAusländer,dervollziehbarausreisepflichtigist,eineAufenthaltserlaubniserteiltwerden,wennseineAusreiseausrechtlichenodertatsächlichenGründenunmöglichistundmitdemWegfallderAusreisehindernisseinabsehbarerZeitnichtzurechnenist.EineAufenthaltserlaubnisdarfallerdingsnach§25Abs.5Satz3a.a.O.nurerteiltwerden,wennderAusländerunverschuldetanderAusreisegehindertist.Hiervonkannnichtausgegangenwerden.Wennesbei§25Abs.5Aufenthaltsgesetzaufdie"Unmöglichkeit"derAusreiseankommt,kannesnichtaufdieFrageder"Zumutbarkeit"derAusreiseankommen,seiesausimHerkunftslandoderinDeutschlandbegründetenUmständen.AuseinemlangjährigenAufenthaltinDeutschlandunddenhiesigenpersönlichenBindungenistnichtaufdieUnmöglichkeitderAusreisezuschließen.BeidemBegriffderUnmöglichkeitkommtesaufobjektiveUmständean.§25Abs.5AufenthaltsgesetzkannnichtalsAufwandstatbestandfürgescheiterteAsylbewerberausgelegtwerden.MitanderenWorten:DieAufenthaltserlaubniskannnurdemjenigenerteiltwerdendernichtausreisenkann,nichtaberdemjenigen,dernichtausreisenwill.DanachscheidetdieErteilungeinerAufenthaltserlaubnisfürdenAntragstelleraus.Erkannausreisen,willesabernicht.IhmistauchalsRomaeineRückkehrindenKosovomöglich:ImApril2005hateineBund�Länder�DelegationinBerlinExpertengesprächemitUNMIKüberdieWiederaufnahmederRückführungbestimmterMinderheitenindasKosovogeführt.WesentlichesErgebnisdieserGesprächeist,dassDeutschlandmitderWiederaufnahmederRückführungenvonAshkaliundÄgypternbeginnenkann.Zunächstsolltenbundesweit300AngehörigederMinderheitenausdemKosovozurRückführungangemeldetwerdenkönnen,dieZahlensolltenspätererhöhtwerdenundab2006solleinezahlenmäßigeBegrenzungganzwegfallen.AuchderEinstiegindenRückführungsprozessvonAngehörigenderRomaistgelungen.ZunächstsolltenStraftäterrückgenommenwerden,abSeptember2005auchanderePersonenkreise.IndenGesprächenzurRückführungvonMinderheitenindasKosovobestandÜbereinkunftdarüber,dassdieVolksgruppederAshkaliundÄgypternichtgrundsätzlichalsinternationalschutzbedürftiggelten,undsichauchdieLangederRomaimKosovoverbessert.ZielderdeutschenSeiteundderUNMIKwares,eineErweiterungdesrückzuführendenPersonenkreisesanzustreben(vgl.hierzuNiedersächsischesMinisteriumfürInneresundSport,Erlassvom03.05.2005mitderabgestimmtenNiederschriftüberdiegeführtenGespräche).IsteineAbschiebungaufgrundderinternationalenLagenichtunmöglich,istderAnspruchnach§25Abs.5Aufenthaltsgesetznichtgegeben.2.DerAntragstellerhatauchkeinenAnspruchaufvorübergehendeAussetzungderAbschiebung(Duldung)nach§60aAbs.2Aufenthaltsgesetz.NachdieserVorschriftistdieAbschiebungauszusetzen,solangedieAbschiebungaustatsächlichenoderrechtlichenGründenunmöglichistundkeineAufenthaltserlaubniserteiltwird.AufgrundderdargestellteninternationalenLageistdieAbschiebungnichtunmöglich.AuchsonstliegendieVoraussetzungenzurAnwendungdieserVorschriftnichtvor.WederliegtReiseunfähigkeitvor,nochfehlendeAufnahmebereitschaftdesZielstaates.Esistauchdavonauszugehen,dassdieerforderlichenPapierezurAbschiebungvorliegen.SchließlichverstößtdieAbschiebungnichtgegendenGrundsatzderVerhältnismäßigkeit.InsbesonderegibtdievomAntragstellerimJahre2003eingegangeneEheunddiedaraushervorgegangenenKinderkeinenAnspruchaufDuldung.EinAbschiebungsverbotkönntenurdannangenommenwerden,wennesdemAntragstellernichtzuzumutenist,seinefamiliärenBeziehungendurchdiebevorstehendeAusreisezuunterbrechen.Artikel6GGverpflichtetden



Staat,EheundFamiliezuschützenundzufördern,undderSchutzbereichdieserBestimmungistnichtaufdeutscheStaatsangehörigebeschränkt.WederArtikel6GGnochArtikel8EMRKgewährenjedochunmittelbareinenAnspruchaufeinBleiberechtinDeutschland.DerAusländerhatlediglichAnspruchdarauf,dassdieBehördenundGerichteseinefamiliäreBindunginDeutschlandangemessenberücksichtigen.Dieserfordertnicht,dasseinerWahrungderFamilieneinheitinDeutschlandinjedemFalleVorrangeinzuräumenwärevoreinerAbschiebung.ImvorliegendenFallfolgtausderinDeutschlandgegründetenFamiliedesAntragstellerskeinAbschiebungsverbot.EssindkeineAnhaltspunktedafürvorgetragenoderersichtlich,dasseinFamilienlebennurinDeutschlandstattfindenkann,weilderEhefrauoderdenKinderndasVerlassenderBundesrepublikDeutschlandnichtzuzumutenist.IndividuelleBesonderheitenwieKrankheit,PflegebedürftigkeitdesEhegattenoderderKinder,psychischeNotoderAngewiesenheitaufLebenshilfederFamilie,dienurinDeutschlandundnurvomAntragstellergeleistetwerdenkönnte,sindnichtersichtlich.Entscheidendistletztlichauch,dassdieEheeingegangenwordenistimJahre2003,alsderAntragstellerseinAsylverfahrenmitnegativenAusgangdurchlaufenhatteundihmgegenüberauchschondieAusweisungsverfügungergangenwar.EinirgendwiegeartetesschutzwürdigesVertrauendarauf,dieFamiliewerdeohneProblemeinDeutschlandbleibenkönnen,hatsichvondaherwederbeimAntragstellernochbeiseinerEhefrauentwickelnkönnen.ZurechthatimÜbrigendieBezirksregierungLüneburginihremWiderspruchsbescheiddaraufhingewiesen,dassdemSchutzvonEheundFamiliedadurchRechnunggetragenwerdenkann,dassdieWirkungenderAusweisungbefristetwerdenkönnen.3.DerAntragstellerhatauchkeinenAnspruchaufDuldungdeswegen,weildieWirkungendesAusweisungbefristetwerdenmüssten(Ziffer1desmitderKlageangefochtenenBescheidesdesAntragsgegnervom11.09.2003).InsbesonderehatderAntragstellerkeinenAnspruchdarauf,dassderAntragsgegnerdieBefristung"aufNull"verkürzt,sodassderAntragstellersogleichinDeutschlandbleibenkönnte.Aus§11Abs.1Aufenthaltsgesetzfolgt,dassdieAusweisungoderAbschiebungzurFolgehat,dassderAusländernichterneutnachDeutschlandeinreisenundsichhieraufhaltendarf(gesetzlicheSperrwirkung).DieMaßnahmenhabenweiterzurFolge,dassdemAusländerauchbeiVoraussetzungeneinesAnsprucheskeinAufenthaltstitelerteiltwerdendarf.DievonderAusweisung,ZurückschiebungoderAbschiebungausgehendenRechtswirkungenwerdenaufAntraginderRegelbefristet(§11Abs.1Satz3Aufenthaltsgesetz).DerimWiderspruchsbescheidderBezirksregierungLüneburgzumAusdruckkommendeRechtsstandpunkt,überdieBefristungderWirkungenderAusweisungkönneersteineEntscheidungerfolgen,wennderAntragstellerausgereistist,lässtsichrechtlichnichtbeanstanden:Esistrechtlichzulässig,dieEntscheidungüberdieBefristungzurückzustellen,bisderAusländerausgereistist.IndiesemFallkannvonderAusländerbehördeimErmessenswegemitberücksichtigtwerden,obderAusländerderAusreisepflichtfreiwillignachgekommenistoderobsichsonstigeGründeergeben,dieunmittelbarvorodernachderAusreiseindasHeimatlandEinflussaufdieLängederFristhabenkönnen(vgl.Vorl.Nds.VV�AufenthGNr.11.1.3.3).DieKostenentscheidungberuhtauf§154Abs.1VwGO.DieFestsetzungdesStreitwertsberuhtauf§§53Abs.3,52Abs.1und2GKG.


